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Rechtsanwältin
Katharina Feddersen

von Addleshaw
Goddard

Baurecht. Ein Architekt hat bereits vor
Beginn von Bauarbeiten Anspruch auf
eine Sicherungshypothek zugunsten seiner
Vergütung. Eine Wertsteigerung des
Grundstücks ist für den Anspruch nicht
erforderlich.

OLG Hamburg, Urteil vom 3. Dezember 2024,
Az. 10 W 24/24

Eine Sicherungshypothek kann vor
Baubeginn gefordert werden
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DER FALL

Der Bauherr beauftragte den Architekten
mit der Planung eines Mehrfamilienhau-
ses, der Einholung der Baugenehmigung
und der Abbruchgenehmigung für das
Bestandsgebäude. Bauvorbescheid und
Abbruchgenehmigungwurden erteilt. Der
Bauherr geriet in finanzielle Schwierigkei-
ten. Er zahlte die Schlussrechnung des
Architekten nicht und versuchte, die

Immobilie unter Verwendung der Archi-
tektenplanung zu veräußern. Der Planer
beantragte daraufhin beim Landgericht
den Eintrag einer Vormerkung zur Siche-
rung des Anspruchs auf eine Sicherungs-
hypothek. Dies sei geboten, da bei einem
Verkauf die Möglichkeit einer werthalti-
gen Sicherung seines Honoraranspruchs
entfalle. Das LG wies den Antrag ab.
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DIE FOLGEN

Die Beschwerde vor demOLG fiel zuguns-
ten des Architekten aus. Der Anspruch auf
Eintragung einer Sicherungshypothek
setzt nicht voraus, dass sich eine Pla-
nungsleistung bereits im Bauwerk verkör-
pert und damit zu einer Wertsteigerung
des Grundstücks geführt hat. Mit Einfüh-
rung des Bauvertragsrechtsreformgeset-
zes (BauVertrRRG) setzt ein Sicherungs-
anspruch des Architekten nicht mehr
voraus, dass die Bauarbeiten begonnen
wurden. Der neue § 650e BGB ist ein
gesetzlicherAnspruchdesPlaners auf Ein-

räumung einer Bauhandwerkersiche-
rungshypothek. Die Gesetzgebungsmate-
rialien geben keine Anhaltspunkte, die
den Sicherungsanspruch vom Beginn von
Baumaßnahmen abhängig machen. Eine
Verkörperung der Planungsleistung im
Bauwerk ist nach dem Wortlaut nicht
erforderlich. Im Übrigen führt dem OLG
zufolge bereits das Vorliegen des Bauvor-
bescheids selbst zu einer Wertsteigerung
des Grundstücks, weil die bisherige bau-
liche Nutzung erheblich ausgedehnt
wurde.
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WAS IST ZU TUN?

Die aktuelle Rechtslage erlaubt Architek-
ten die Sicherung von Honorarforderun-
gen unabhängig vom Baubeginn und
stärkt ihre Position. Entscheidend ist, dass
der Architekt seine vertraglich geschulde-
ten Leistungen erbracht hat. Die Frage
nach einer konkreten Wertsteigerung des
Grundstücks tritt in den Hintergrund.
Architekten sollten ihre vertraglich
geschuldeten Leistungen klar dokumen-
tieren. Sie sollten eine Sicherungshypo-
thek beantragen, wenn Zahlungspro-

bleme des Auftraggebers absehbar oder
bereits eingetreten sind. Dabei ist es wich-
tig, die Verbindung zwischen den er-
brachten Leistungen, zum Beispiel Pla-
nungen und Bauvorbescheiden, und dem
Grundstück nötigenfalls gegenüber einem
Gericht glaubhaft zu machen. Es emp-
fiehlt sich, bei Vertragsgestaltung und
Leistungserbringung auf eine präzise
Dokumentation zu achten, um Siche-
rungsrechte effektiv durchsetzen zu kön-
nen. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss von

CBH Rechtsanwälte
Quelle: CBH

Maklerrecht. Ob ein Maklervertrag mit
dem Verkäufer Textform erfordert oder
nicht, richtet sich nach dem objektiven
Eindruck der Immobilie. Bei einem
Zweifamilienhaus bedarf es für Vertrag
und Provision nicht der Textform.

OLG Celle, Urteil vom 20. März 2025,
Az. 11 U 69/24

Die Courtage gibt es auch
ohne Textform
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DER FALL

Der Eigentümer beauftragte einenMakler,
einen Käufer für seine Immobilie zu fin-
den. Im Dachgeschoss des Hauses gab es
eine eigenständige Wohnung, genutzt
wurde das Objekt aber wie ein Einfami-
lienhaus. Der Maklervertrag kam weder
schriftlich noch in Textform, sondern
lediglich durch schlüssiges Handeln
zustande. In einer demMakler überreich-

ten Vollmacht zur Einsichtnahme in das
Grundbuch war die Immobilie als Zweifa-
milienhaus bezeichnet. Schließlich kam
ein Kaufvertrag mit einem vom Makler
nachgewiesenen Käufer zustande, wobei
das Objekt auch im Kaufvertrag als Zwei-
familienhaus bezeichnet wurde. Der Ver-
käufer verweigerte die Zahlung der Provi-
sion.
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DIE FOLGEN

Der Verkäufer berief sich darauf, derMak-
lervertrag sei unwirksam, da die Textform
nicht eingehalten worden sei. § 656a BGB
schreibt diese für Maklerverträge vor, die
eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus
betreffen.NachAnsicht desOLGCellewar
jedoch keine Textform einzuhalten. Bei
Abschluss des Maklervertrags mit dem
Verkäufer sei für denMakler nicht erkenn-
bar gewesen, welche Nutzungsabsicht die
künftigen Erwerber haben werden. Im
vorliegenden Fall waren beide Wohnun-
gen für einen objektiven Betrachter etwa
gleich groß, sodass es sich nicht um ein
Einfamilienhaus handelte. Daher war die
Textform nicht erforderlich. Für den Ver-
käufermaklervertrag lehnt das OLG damit
die Heranziehung subjektiver Elemente

bei der Einstufung eines Gebäudes als
Ein- oder Zweifamilienhaus ab, wie dies
nach Auffassung des BGH (Az. I ZR 32/24)
beim Käufermaklervertrag möglich ist.
Laut BGH handelt es sich dann um ein
Einfamilienhaus im Sinne der §§ 656a ff.
BGB,wennder Erwerb desObjekts für den
Makler bei Abschluss des Maklervertrags
mit dem als Verbraucher handelnden
Erwerber erkennbar Wohnzwecken der
Mitglieder eines einzelnen Haushalts
dient. Eine Einliegerwohnung oder eine
anderweitige gewerbliche Nutzungsmög-
lichkeit von jeweils nur untergeordneter
Bedeutung hindern die Einordnung als
Einfamilienhaus nicht. Ist dagegen eine
weitere vollwertige Wohnung da, ist es
kein Einfamilienhaus mehr.
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WAS IST ZU TUN?

Die Abgrenzung, ob es sich um ein Ein-
oder Zweifamilienhaus handelt, ist nicht
nur im Hinblick auf die nach § 556a BGB
einzuhaltende Textform, sondern auch
auf das Halbteilungsprinzip des § 656c
BGB bedeutsam. Es ist daher wichtig, dass
sich der Makler vergewissert, ob es sich

um ein Einfamilienhaus oder um ein
Zweifamilienhaus handelt. Bei einem rei-
nen Verkäufermaklervertrag ist allein auf
objektive Kriterien abzustellen, beimKäu-
fermaklervertrag auch auf die Nutzungs-
absicht der Erwerber.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Plant eine Kommune
eine Nutzungsmischung, die der eines
allgemeinen Wohngebiets entspricht, kann
sie kein Urbanes Gebiet ausweisen, um
eventuell Schutzziele zu umgehen.

BVerwG, Beschluss vom 14. Februar 2025,
Az. 4 BN 24.24

Für ein Urbanes Gebiet
reicht Wohnen nicht
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DER FALL

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft
reichte gegen den B-Plan einer Gemeinde
anderOstsee, der einUrbanesGebiet fest-
setzte,Normenkontrollklage ein.DasOVG
Mecklenburg-Vorpommern erklärte den
Plan insgesamt für unwirksam. Das
Urbane Gebiet war in drei Teilbereiche
gegliedert. Sie sahen in zwei Bereichen
Wohnen und in einem dritten Bereich ein

Parkhaus vor. Das OVG hielt die Festset-
zung des Urbanen Gebiets wegen eines
„Etikettenschwindels“ für nicht erforder-
lich, weil die Festsetzung nur dazu diene,
die geplanteWohnbebauung ohne Schall-
schutzmaßnahmen zu verwirklichen. Das
Bundesverwaltungsgericht wies die Be-
schwerde der Gemeinde gegen die OVG-
Entscheidung zurück.
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DIE FOLGEN

Nach der Entscheidung des Gerichts ist
die Festsetzung eines Urbanen Gebiets
nicht erforderlich, wenn die angestrebte
Nutzungsmischung einer Gemeinde nicht
über das hinausgeht, was ohnehin in
einem allgemeinen Wohngebiet zulässig
wäre. Das heißt, eine Gemeinde darf nicht
faktisch ein Allgemeines Wohngebiet pla-
nen, dieses aber als Urbanes Gebiet fest-
setzen. Der Etikettenschwindel liege
darin, dass die Gemeinde durch die Fest-
setzung des Gebiets lediglich die Schutz-
würdigkeit derWohnnutzungmit Blick auf

Lärmimmissionen mindern wolle. Dem
Urteil zufolgemuss darüber hinaus bei der
Festsetzung eines Urbanen Gebiets nicht
jeder Teilbereich mit den Nutzungen
Wohnen, Gewerbe und soziale Einrich-
tungen die Zweckbestimmung des
Gebiets insgesamt widerspiegeln. Denn
das Gesetz ermöglicht in § 1 Abs. 4 bis 10
BauNVO Feinsteuerungsmöglichkeiten.
Trotzdem muss die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Gebiets insgesamt gewahrt
bleiben.Obdies der Fall ist, ist imRahmen
einer Einzelfallbetrachtung zu ermitteln.
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WAS IST ZU TUN?

Beim Urbanen Gebiet hat eine Gemeinde
die Zweckbestimmungen der Baugebiets-
typen im Blick zu behalten. Denn daran
orientieren sich die immissionsrechtli-
chen Schutzmaßstäbe, etwa mit Blick auf
Lärmimmissionen. Plant eine Gemeinde
ein Gebiet, das von der Nutzungsmi-
schung her ein allgemeines Wohngebiet
ist, müssen auch die dort geltenden
Schutzmaßstäbe realisiert werden. Weiter
unbeantwortet ist die Frage, wie die
Mischung zwischen Wohnen und Gewer-

bebetrieben sowie sozialen, kulturellen
und anderen Einrichtungen ausgestaltet
sein muss. Sie muss nicht gleichgewichtig
sein. Teilweisewirddies dahingehendver-
standen, dass Wohnen und Gewerbe oder
Büro mindestens im Verhältnis 80:20 auf-
geteilt sein müssen. Entsprechende
Mischungsverhältnisse galten jedoch
auch schon bei Mischgebieten als zuläs-
sig, sodass Urbane Gebiete auch für stär-
kere Gewichtungen offen erscheinen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Fabian Mayer

von White & Case
Quelle: White & Case LLP

Grundstücksrecht. Die Herausgabe eines
Grundstücks setzt voraus, dass dem
bisherigen Eigentümer der Aufwand
erstattet wird, den er investiert hat.
Der Ersatzanspruch kann die Baukosten
umfassen.

BGH, Urteil vom 14. März 2025,
Az. V ZR 153/23

Ersatzanspruch bei Hausbau auf
einem fremden Grundstück
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DER FALL

Der Fall betrifft den Eigentümer eines
Grundstücks, das 2010 ohne sein Wissen
an die Beklagte versteigert wurde. Sie
errichtete auf dem Areal für 280.000 Euro
ihr Eigenheim. Auf Beschwerde des Eigen-
tümers wurde der Zuschlag 2014 aufgeho-
ben. Die vorherigen Instanzen verurteil-

ten die Beklagte unter anderem zur Räu-
mung, zum Abriss des Hauses und zur
Nutzungsentschädigung. Gegenansprü-
che der Beklagten in Höhe des durch den
Hausbau erhöhten Verkehrswerts des
Grundstücks von insgesamt 500.000 Euro
wurden abgelehnt.
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DIE FOLGEN

Der BGH widerspricht. Zwar ist das
Grundbuch zugunsten des bisherigen
Eigentümers zu berichtigen, jedoch kann
dies und die Herausgabe des Grundstücks
nur gegen Ersatz der Aufwendungen, in
dem Fall der Baukosten, verlangt werden.
Zentral ist die Neubewertung des § 996
BGB durch den BGH. Er dehnt den Begriff
der nützlichen Verwendung erstmals
auch auf grundlegende baulicheMaßnah-
men wie einen vollständigen Neubau aus
– sofern dieser den Grundstückswert
objektiv erhöht. Damit weicht der BGH

von seiner bisherigen restriktiven Ausle-
gung ab, nach der nur Erhaltungsmaß-
nahmen oder kleinere Verbesserungen
erstattungsfähig waren. Die Höhe des
Ersatzanspruchs ist dabei auf die tatsäch-
lichen Aufwendungen begrenzt, hier
waren es 280.000 Euro. Ein darüber
hinausgehender Wertersatz ist auch künf-
tig ausgeschlossen. Die Forderungen auf
Abriss und Nutzungsentschädigung wur-
den abgewiesen, da die Beklagte bei
Errichtung des Gebäudes gutgläubig im
Besitz des Grundstücks war.
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WAS IST ZU TUN?

Die Beteiligten können zwar für solche
Konstellationenmeist keine Vorsorge tref-
fen. Die Entscheidung des BGH stärkt nun
aber den Vertrauensschutz gutgläubiger
Besitzer und bringt Rechtssicherheit. Dies
kann für Eigentümer erhebliche Nachteile
mit sich bringen. Insbesondere dann,
wenn sie keinerlei wirtschaftliches Inte-
resse an der Baumaßnahme haben.
Solange der Eigentümer die Aufwendun-
gen nicht ausgeglichen hat, was bei erheb-
lichenKosten schwierig sein kann, kann er
das Grundstück nicht zurückverlangen.
Letztlich erhält er aber einen Gegenwert.

Im entschiedenen Fall könnten Amtshaf-
tungsansprüche wegen des fehlerhaften
Zuschlags etwaige finanzielle Nachteile
kompensieren. In anderen Konstellatio-
nen, speziell bei der Rückabwicklung von
Kaufverträgen und anderen Rechten, ist
ein durchdachtes vertragliches Rückab-
wicklungskonzept unerlässlich, was zum
Beispiel die Kosten werterhöhender Maß-
nahmen auf dem Grundstück umfassen
kann. (redigiert von Monika Hillemacher)

Immerwieder erreichen unsAnfragen von
Mandanten, die eine Immobilie ihrer
Angehörigen verkaufen wollen, etwa um
Pflegeheimkosten zu decken. Die zentrale
Frage lautet dann: Wie ist der Verkauf
rechtssicher zu gestalten, wenn der Eigen-
tümer nicht mehr persönlich handeln
kann?

Erteilte der Eigentümer keine Vorsor-
gevollmacht, solange er noch geschäftsfä-
hig war, führt kein Weg an der Bestellung
eines Betreuers vorbei. Dies ist mit erheb-
lichen bürokratischen Hürden verbun-
den.Wenn ein Betreuer einenKaufvertrag
über eine Immobilie abschließt, bedarf es
zur Rechtswirksamkeit der Genehmigung
des Betreuungsgerichts. Dieses Procedere
ist mit erheblichem zeitlichen und finan-
ziellen Aufwand verbunden – oft eine
große Belastung für alle Beteiligten. Stirbt
der Betreute vor rechtskräftiger Genehmi-
gung, war der Aufwand vergeblich.

Eine wirksame und formgerechte Vor-
sorgevollmacht ermöglicht es dem Bevoll-
mächtigten, die Immobilie zu verkaufen,
ohne das Betreuungsgericht beteiligen zu
müssen. Damit lässt sich der langwierige
Weg zu Gericht vermeiden und der Ver-
kaufsprozess erheblich beschleunigen.

In der Praxis zeigt sich ein häufiges
Problem. Viele Beteiligte vertrauen auf
ausgefüllte Formulare, ohne ihre Unter-
schrift öffentlich beglaubigen zu lassen.
Dieses falsche Sicherheitsgefühl führt zu
unnötigen Verzögerungen. Denn ohne
Beglaubigung oder notarielle Beurkun-
dung muss trotz bestehender Vollmacht
ein Betreuer bestellt werden – und der
langwierige Weg zu Gericht bleibt unver-
meidbar.

Mindestens die öffentliche Beglaubi-
gung der Unterschrift ist erforderlich, sei
es durch den Notar oder die Betreuungs-
behörde. Allerdings ist bei Beglaubigun-
gen durch die Betreuungsbehörde Vor-
sicht geboten. Die Wirkung solcher
Beglaubigungen endet mit dem Tod des
Vollmachtgebers. Stirbt dieser zwischen-
zeitlich, ist ein Grundbuchvollzug nicht
mehr möglich.

Formularvollmachten, wie sie häufig
verwendet werden, sind nicht immer aus-
reichend weit gefasst, um alle Aspekte
eines Immobilienverkaufs abzudecken.
Zudem fehlt meist die individuelle Bera-
tung. Dies kann dazu führen, dass die
Vollmacht in der entscheidenden Situa-
tion inhaltlich doch nicht genügt.

Die rechtssichere Lösung ist eine nota-
riell beurkundete Vorsorgevollmacht. Der
Notar berät den Vollmachtgeber ausführ-
lich über Umfang und rechtliche Konse-
quenzen und stellt sicher, dass sie alle
gewünschten Rechtsgeschäfte abdeckt.
Einweiterer Vorteil ist die Aufbewahrung.
Die Originalurkunde verbleibt beim
Notar, der Ausfertigungen aushändigt.
Geht eine verloren oder wird beschädigt,
kann der Notar grundsätzlich neue Aus-
fertigungen erteilen. Das ist ein bedeuten-
der Schutz. Er fehlt bei beglaubigten Voll-
machten, wo der Verlust der Urkunde
diese faktisch unwirksam macht.

Selbst wenn die Immobilie bereits an
die nächste Generation übergeben wurde,
kann eine ordentliche Vorsorgevollmacht
zentral sein: Ist etwa zugunsten des im
Pflegeheim lebenden Vaters noch ein
Wohnungsrecht im Grundbuch eingetra-
gen, welches im Zuge eines Verkaufs
gelöscht werden soll, kommt es auf Form
und Inhalt der Vollmacht an. Entspricht
sie nicht den formellen Anforderungen, ist
die Beteiligung des Gerichts unvermeid-
bar. Ist der neue Eigentümer wie so häufig
zugleich Bevollmächtigter und enthält die
Vollmacht keine Befreiung von den
Beschränkungen des § 181BGB, kanndies
den Verkauf zudem erheblich erschweren.

Um unnötige gerichtliche Verfahren
zu vermeiden, muss die Vollmacht bei
der Veräußerung von Immobilien min-
destens öffentlich beglaubigt sein und
inhaltlich den geplanten Verkauf abde-
cken. Die notariell beurkundete Vorsorge-
vollmacht bietet Rechtssicherheit, umfas-
sende Beratung und sichere Verwahrung.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Folge 31: Die
Vorsorgevollmacht

Notarinnen und Notare berichten
in dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne aus ihrer Praxis.

BLICK INS
IMMOBILIEN-NOTARIAT

Judith Junk,
Notarin in Schongau


